
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung  

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr  
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

KAPITEL II  

Artikel 6: Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

 
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 
bestimmte Zwecke gegeben;  

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei 
die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;  

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, 
der der Verantwortliche unterliegt;  

d) ….. 


